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Anhang 5 

Die Kohäsionspolitik der EU 

Mit der Kohäsionspolitik verfolgt die EU das Ziel, die wirtschaftlichen und sozialen 
Ungleichheiten in der Gemeinschaft zu verringern und dadurch den inneren Zusam-
menhalt zu stärken. Die Kohäsions- oder Regionalpolitik58 bringt somit die Solidari-
tät zwischen den Mitgliedstaaten der EU zum Ausdruck; gleichzeitig stärkt sie aber 
auch die Wettbewerbsfähigkeit des gesamten europäischen Wirtschaftsraums. 
Das Ziel, die wirtschaftlichen und sozialen Ungleichgewichte zu reduzieren, geht 
auf den Vertrag von Rom von 1957 zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
zurück und ist in dessen Präambel festgehalten (Solidaritätsprinzip).59 Für die 
Realisierung dieses Ziels wurde 1958 der Sozialfonds gegründet, und in den  
1970er-Jahren wurden weitere Gemeinschaftsmassnahmen eingeleitet, um die ent-
sprechenden einzelstaatlichen Instrumente zu koordinieren und durch Finanzhilfen 
zu ergänzen. Im Rahmen der 1986 beschlossenen Einheitlichen Europäischen Akte 
wurde der wirtschaftliche und soziale Zusammenhalt (Kohäsion) im eigentlichen 
Sinne als Ziel eingeführt und mit den Verträgen von Maastricht (1992), Amsterdam 
(1997) und Nizza (2003) als Teil der Gemeinschaftspolitiken im EG-Vertrag  
(Art. 158–162) festgeschrieben.60 
Heute stellt die Regionalpolitik einen wichtigen Pfeiler des europäischen Zusam-
menhaltes dar, was sich auch in der bedeutenden Mittelzuteilung für diesen Bereich 
widerspiegelt: Für den Zeitraum 2007–2013 wird über ein Drittel des gesamten 
EU-Haushalts, nämlich 347,4 Mrd. EUR, für Massnahmen zur Verringerung der 
regionalen Disparitäten verwendet (vgl. Tabelle 1). Diese Mittel werden im Rahmen 
von drei Finanzierungsinstrumenten eingesetzt: dem Europäischen Fonds für regio-
nale Entwicklung (EFRE), dem Kohäsionsfonds und dem Europäischen Sozialfonds 
(ESF). Dabei werden die drei prioritären Ziele «Konvergenz», «Regionale Wettbe-
werbsfähigkeit und Beschäftigung» und «Europäische territoriale Zusammenarbeit» 
verfolgt, die im Folgenden kurz erläutert werden sollen. 

Ziel 1: Konvergenz 
Das Konvergenzziel sieht eine Unterstützung des Wachstums und der Schaffung von 
Arbeitsplätzen in den am wenigsten entwickelten Mitgliedstaaten und Regionen vor 
und betrifft vor allem Regionen, deren Pro-Kopf-Einkommen unter 75 Prozent des 
Gemeinschaftsdurchschnitts liegt. Als Prioritäten unter diesem Ziel gelten u.a.  

– die Modernisierung und Diversifizierung der Wirtschaftsstruktur, 
– der Ausbau der transeuropäischen Transportnetze, 
– die Erhaltung oder Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, 
– der Umweltschutz, 
– die Stärkung des Humankapitals (Aus- und Weiterbildung), 

  

58 Die Begriffe «Kohäsionspolitik», «Regionalpolitik» und «Strukturpolitik» werden als 
Synonyme verwendet. 

59 Vgl.: http://eur-lex.europa.eu/de/treaties/dat/11957E/tif/11957E.html.  
60 Vgl.: http://dejure.org/gesetze/EG (Teil 3, Titel XVII, Art. 158–162). 
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– die Förderung des Zugangs zum Arbeitsmarkt und die soziale Eingliederung 
benachteiligter Personen. 

 Der im Rahmen des Konvergenzziels verfügbare Betrag beträgt 282,8 Mrd. 
EUR, was 81,5 Prozent des Gesamtbetrags darstellt. 

Ziel 2: Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 
Ausserhalb der Regionen mit dem grössten Entwicklungsrückstand soll unter diesem 
Ziel sowohl die Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität der Regionen als auch die 
Beschäftigung durch folgende Schwerpunktmassnahmen verbessert werden: 

– Innovation und wissensbasierte Wirtschaft: Stärkung der regionalen Kapazi-
täten im Bereich der Forschung und der technologischen Entwicklung, 
Stimulierung von Innovationen und Unternehmungsgeist und Stärkung des 
Finanz-Engineerings; 

– Umwelt- und Risikoprävention: Wiedernutzbarmachung verseuchter  
Gebiete, Stimulierung der effizienten Energienutzung und Förderung von 
sauberen öffentlichen Verkehrsmitteln; 

– Zugang zu Transport- und Telekommunikationsdienstleistungen von allge-
meinem wirtschaftlichem Interesse; 

– Schaffung von mehr und besseren Arbeitsplätzen durch Anpassungen des 
Personals und Investitionen in die Humanressourcen.  

Der für dieses Ziel vorgesehene Betrag beläuft sich auf 54,9 Mrd. EUR (rund  
16 Prozent des Gesamtbetrags). 

Ziel 3: Europäische territoriale Zusammenarbeit 
Das dritte Ziel, das sich auf die Erfahrung der früheren Gemeinschaftsinitiative 
Interreg stützt, fördert eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit in allen Regio-
nen, unabhängig davon, ob es sich um Innen-, Aussen-, See- oder Landgrenzen 
handelt. Im Wesentlichen geht es darum, dank einer Zusammenarbeit zwischen den 
Behörden benachbarter Gebiete gemeinsame Lösungen für gemeinsame Probleme 
zu finden. Drei Achsen stehen dabei im Mittelpunkt: 

– Entwicklung von grenzüberschreitenden wirtschaftlichen und sozialen Pro-
jekten. 

– Schaffung und Förderung der transnationalen Zusammenarbeit, einschliess-
lich einer bilateralen Zusammenarbeit zwischen den Küstenregionen. 

– Stärkung der Effizienz der Regionalpolitik durch die Förderung der inter-
regionalen Zusammenarbeit, die Schaffung von Netzwerken und den Erfah-
rungsaustausch. 

Für das Ziel der europäischen territorialen Zusammenarbeit stehen 8,7 Mrd. EUR 
zur Verfügung, was 2,5 Prozent aller Mittel im Rahmen der Regionalpolitik dar-
stellt. 
Gemäss Entscheidung des Europäischen Rates soll ein bestimmter Anteil der für die 
Kohäsionspolitik zur Verfügung gestellten Mittel – mindestens 60 Prozent in den am 
wenigsten entwickelten Regionen und 75 Prozent in den übrigen – für grundlegende 
Investitionen im Kontext der überarbeiteten Lissabon-Strategie für Wachstum und 
Beschäftigung verwendet werden (vgl. Anhang 6). Bulgarien und Rumänien sind 
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von dieser Regelung ausgenommen. Allerdings beabsichtigen diese Länder auf 
freiwilliger Basis, 56 bzw. 60 Prozent der ihnen zustehenden Mittel für prioritäre 
Programme unter der Lissabon-Strategie einzusetzen.61 
Die Wirkung der europäischen Kohäsionspolitik zeigt sich unter anderem im kon-
stanten Rückgang der Anzahl Regionen, deren Pro-Kopf-Einkommen unter 75, bzw. 
unter 50 Prozent des EU-Durchschnitts liegt, und in der Verringerung der Arbeits-
losenraten in den ärmsten Regionen. Für den Zeitraum 2007–2013 geht die EU 
davon aus, dass die Kohäsionspolitik einen Anstieg des Bruttoinlandprodukts in den 
meisten neuen Mitgliedstaaten um 6 Prozent über das Basis-Szenario hinaus bewir-
ken wird.  

  

61 Quelle: Nationale Strategische Rahmenprogramme Bulgariens und Rumäniens. 
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Tabelle 1 

Indikative Mittelaufteilung nach Mitgliedstaaten, 2007–201362 
(Angaben in Mio. EUR) 

Konvergenz63
Regionale64 Wett-

bewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung

Europäische 
Territoriale 

Zusammenarbeit
Gesamt

Belgien 638 1 425 194 2 258

Bulgarien 6 674 179 6 853

Tschechische 
Republik 25 883 419 389 26 692

Dänemark 510 103 613

Deutschland 16 079 9 409 851 26 340

Estland 3 404 52 3 456

Irland 751 151 901

Griechenland 22 275 635 210 20 420

Spanien 26 180 8 477 559 35 217

Frankreich 3 191 10 257 872 14 319

Italien 21 641 6 325 846 28 812

Zypern 213 399 28 640

Lettland 4 531 90 4 620

Litauen 6 775 109 6 885

Luxemburg 50 15 65

Ungarn 22 890 2 031 386 25 307

Malta 840 15 855

Niederlande 1 660 247 1 907

Österreich 177 1 027 257 1 461

Polen 66 553 731 67 284

Portugal 20 473 938 99 21 511

Rumänien 19 213 455 19 668

Slowenien 4 101 104 4 205

  

62 Die genaue Mittelverteilung hängt vom relativen regionalen und nationalen Wohlstand, 
den Bevölkerungszahlen und der Arbeitslosigkeit ab. Die Finanzierung ist auf maximal  
4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts des betreffenden Staates begrenzt. Quelle: Europäi-
sche Union – Regionalpolitik: «Kohäsionspolitik 2007–2013: Nationale Strategische 
Rahmenpläne», Januar 2008, S. 8. 

63 Kohäsionsfonds, Konvergenz, Phasing-out. 
64 Phasing-in, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung. 
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Konvergenz
Regionale Wett-

bewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung

Europäische 
Territoriale 

Zusammenarbeit
Gesamt 

Slowakei 10 912 449 227 11 588 

Finnland 1 596 120 1 716 

Schweden 1 626 265 1 891 

Vereinigtes 
Königreich 2 912 6 979 722 10 613 

Interregionale 
Zusammenar-
beit/Vernetzung

445 445 

Technische 
Unterstützung 868 

Gesamt 282 855 54 965 8 723 347 410 
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Anhang 6 

Lissabon/Göteborg-Strategie 

Die Strategie von Lissabon, die am 23./24. März 2000 vom Europäischen Rat ange-
nommen wurde, legt ein «neues strategisches Ziel für die Union fest, um Beschäfti-
gung, Wirtschaftsreform und sozialen Zusammenhalt als Bestandteile einer wissens-
bestimmten Wirtschaft zu stärken». Das viel zitierte Hauptziel der Strategie, die 
Europäische Union «zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasier-
ten Wirtschaftsraum zu machen, der fähig ist, ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum 
mit mehr und besseren Arbeitsplätzen und einem grösseren sozialen Zusammenhalt 
zu erzielen», wurde ein Jahr später vom Europäischen Rat von Göteborg erweitert 
und umfasst nun auch die nachhaltige Entwicklung. Die Strategie beruht somit auf 
drei Grundpfeilern: auf der wirtschaftlichen und sozialen Erneuerung sowie auf der 
Umweltdimension. Nach anfänglich mässigem Erfolg hat der Europäische Rat an 
seiner Jahrestagung vom 22./23. März 2005 das von der Europäischen Kommission 
zur Wiederbelebung der Lissabon-Strategie vorgeschlagene Aktionsprogramm für 
die EU und ihre Mitgliedstaaten zur Erzeugung nachhaltigen Wirtschaftswachstums 
und zusätzlicher sowie besserer Arbeitsplätze verabschiedet. Die Strategie und die 
Prozesse wurden vereinfacht und rationalisiert. 

Die Strategie von Lissabon65 
Die Strategie von Lissabon (auch «Lissabon-Agenda» oder «Lissabon-Prozess» 
genannt) fordert sowohl die europäischen Institutionen als auch die Mitgliedstaaten 
auf, Massnahmen für eine wirtschaftliche und soziale Reform zu ergreifen. Nach der 
Neuausrichtung von 2005 werden nur noch zwei vorrangige Ziele verfolgt: Einer-
seits sollen bis 2010 drei Prozent des europäischen Bruttoinlandprodukts in For-
schung und Entwicklung investiert werden (öffentlich und privat), andererseits soll 
die Beschäftigungsquote (der Anteil der Beschäftigten an der europäischen Bevölke-
rung im erwerbsfähigen Alter) bis 2010 von 63 Prozent (2000) auf 70 Prozent erhöht 
werden. Dabei soll die Beschäftigungsquote der Frauen mindestens 60 Prozent 
betragen (2000: 54 Prozent), diejenige der älteren Arbeitskräfte (55–64 Jahre) min-
destens 50 Prozent (2000: 37 Prozent). In Lissabon und an folgenden Treffen des 
Europäischen Rates wurden auch politische Ziele und Massnahmen für verschiedene 
Themen innerhalb vereinbarter Initiativen festgelegt. Darunter fallen «die Entwick-
lung der Informationsgesellschaft», «der Aufbau eines Europäischen Forschungs-
zentrums», «die Schaffung eines günstigen Umfelds für die Gründung und Entwick-
lung innovativer Unternehmen» und «die Modernisierung des Sozialschutzes». Das 
2005 beschlossene Aktionsprogramm ergänzt diese Themen mit den drei Schwer-
punkten «Europa: ein attraktiver Ort zum Arbeiten und Investieren», «Wissen und 
Innovation für Wachstum» und «Mehr und bessere Arbeitsplätze» schaffen. 
Dass die Mitgliedstaaten noch weit von den in der Lissabon-Agenda festgesetzten 
Zielvorgaben entfernt sind, zeigt der Beschäftigungsdurchschnitt in der EU-27 von 
65,4 Prozent im Jahr 2007. Lediglich Dänemark, Schweden, Finnland, die Nieder-
lande, Österreich, Grossbritannien, Estland und Zypern können eine Beschäfti-

  

65 Quelle: Europäische Kommission: «Mitteilung der Kommission an den Rat und das 
Europäische Parlament – Gemeinsame Massnahmen für Wachstum und Beschäftigung: 
Das Lissabon-Programm der Gemeinschaft», 20. Juli 2005 (SEK [2005] 981). 
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gungsquote von 70 Prozent vorweisen, während diese in Bulgarien und Rumänien 
61,6 bzw. 59,6 Prozent, in Polen sogar nur 56,8 Prozent beträgt. Auch bei den älte-
ren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern erreicht die Beschäftigungsquote erst 
knapp 45 Prozent in der EU-27. Einzig bei der Beschäftigung der Frauen scheint das 
vorgegeben Ziel mit einer Quote von 58,2 Prozent (2007) in Reichweite; allerdings 
sind auch hier die Unterschiede gross (Malta zum Beispiel weist eine Frauen-
beschäftigungsquote von 36,8 Prozent auf). Auch das zweite Ziel der Lissabon-
Strategie, drei Prozent des BIP für Forschung und Entwicklung auszugeben, liegt 
noch in weiter Ferne. So betrugen die Aufwendungen der EU für diesen Bereich im 
Jahr 2006 nur 1,84 Prozent des BIP, gleich viel wie ein Jahr zuvor und etwas weni-
ger als im Jahr 2000 (alle Länder der EU-27 eingeschlossen). Erst Schweden und 
Finnland geben mehr als drei Prozent ihres BIP für Forschung und Entwicklung aus, 
während Bulgarien und Rumänien mit Ausgaben von weniger als einem halben 
Prozent ihres BIP das Schlusslicht bilden. 

Der Rat von Göteborg und die EU-Strategie für nachhaltige Entwicklung66 
Die Strategie von Göteborg (2001) enthält die Forderung, dass alle wichtigen politi-
schen Massnahmen einer «Umweltfolgenbewertung» unterzogen werden, und sie 
verfolgt das Ziel einer besseren Koordination bestehender nationaler Strategien. 
Dabei liegt der Schwerpunkt auf den Preisen, welche die tatsächlichen volkswirt-
schaftlichen Kosten widerspiegeln sollen (Verursacherprinzip), insbesondere in 
vorrangigen Schlüsselbereichen wie Klimawandel, Verkehr, Volksgesundheit und 
Management natürlicher Ressourcen.  
Die Europäische Union hat mit der Annahme des Amsterdamer Vertrages im Jahr 
1997 die Förderung einer «harmonischen, ausgewogenen und nachhaltigen Entwick-
lung von Wirtschaftstätigkeiten» als weiteres EU-Ziel hinzugefügt. Allerdings steht 
eine eindeutige Definition zum Begriff «nachhaltige Entwicklung» im europäischen 
Sprachgebrauch noch immer aus. Die Europäische Kommission beschreibt die 
nachhaltige Entwicklung als eine Entwicklung, welche die gegenwärtigen Bedürf-
nisse erfüllt, ohne die Fähigkeit künftiger Generationen zur Erfüllung ihrer eigenen 
Bedürfnisse zu beeinträchtigen. 
Der oben genannte Schlüsselbereich «Klimawandel» enthält auch das im Protokoll 
von Kyoto vereinbarte EU-Ziel, die Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2012 auf 
8 Prozent unter das Niveau von 1990 zu reduzieren sowie das Ziel, bis ins Jahr 2010 
22 Prozent der Energie aus erneuerbaren Quellen zu erzeugen. 
Im Schlüsselbereich «nachhaltiger Verkehr» sieht die EU eine Verlagerung von der 
Strasse zu anderen Verkehrsarten vor, nicht zuletzt deswegen, weil angesichts des 
rasch steigenden Verkehrsaufkommens dringender Handlungsbedarf besteht. Die 
EU misst dabei insbesondere der Förderung von umweltfreundlichen Verkehrsinfra-
strukturen prioritäre Bedeutung zu. 

  

66 Quelle: Vorschlag der Europäischen Kommission für den Europäischen Rat in Göteborg: 
Mitteilung der Kommission – Nachhaltige Entwicklung in Europa für eine bessere Welt: 
Strategie der Europäischen Union für die nachhaltige Entwicklung, 15. Mai 2001,  
(KOM [2001] 264), 20 Seiten. 
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Im Bereich der «Volksgesundheit» erachtet es die EU als wichtig, eine hohe 
Lebensmittelsicherheit und -qualität zu gewährleisten. 
Das «Management von Ressourcen» und die «Abfallerzeugung» werden neu je einer 
eigenständigen Umweltfolgenbewertung unterzogen. 
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Anhang 7 

Der norwegische und der EFTA/EWR-Mechanismus 
im Überblick 

Im Rahmen der wirtschaftlichen und sozialen Kohäsion stellen die drei EWR/EFTA-
Staaten Norwegen, Island und Liechtenstein für Rumänien und Bulgarien, die in der 
zweiten EU-Osterweiterung im Jahr 2007 in die Staatengemeinschaft aufgenommen 
wurden, 0,21 Mrd. CHF für den Zeitraum vom 1. Januar 2007 bis zum 30. April 
2009 zur Verfügung. Für die zehn im Jahr 2004 zur EU gestossenen neuen Mitglied-
staaten (EU-10) sowie für Griechenland, Spanien und Portugal haben die drei 
EWR/EFTA-Staaten für den Zeitraum 1. Mai 2004 bis 30. April 2009 bereits rund 
1,75 Mrd. CHF zur Verfügung gestellt. Insgesamt stellen Norwegen, Island und 
Liechtenstein den 15 EU-Staaten bis zum 30. April 2009 rund 1,96 Mrd. CHF für 
die wirtschaftliche und soziale Kohäsion zur Verfügung. 
Sowohl für Bulgarien und Rumänien, als auch für die EU-10 und Griechenland, 
Spanien sowie Portugal kommen drei Finanzmechanismen zur Anwendung, deren 
Prozesse zwar weitgehend identisch sind, die sich aber in der finanziellen und the-
matischen Ausrichtung unterscheiden. Norwegen, Island und Liechtenstein finanzie-
ren gemeinsam den sogenannten EWR-Finanzmechanismus, mit welchem 900 Mio. 
CHF für die 15 EU-Mitgliedstaaten bereitgestellt werden. Zusätzlich stellt Norwe-
gen über einen eigenen für die EU-10 sowie Rumänien und Bulgarien geschaffenen 
Finanzmechanismus 958 Mio. CHF zur Verfügung. Mit einem weiteren speziell für 
Bulgarien und Rumänien geschaffenen Finanzmechanismus stellt Norwegen noch-
mals 102 Mio. CHF zur Verfügung. Insgesamt steuert Norwegen mit gut 97 Prozent 
den Grossteil der Mittel an die 15 EU-Staaten bei. Für die Verteilung der Mittel auf 
die einzelnen Länder werden zwei Verteilschlüssel angewandt, die auf der Basis von 
Landesfläche, Bevölkerung und Pro-Kopf-Einkommen sowie anderen sozioökono-
mischen Faktoren berechnet werden. 
Die Ziele des EWR- und des norwegischen Finanzmechanismus umfassen die 
Reduktion der wirtschaftlichen und sozialen Disparitäten im erweiterten Europä-
ischen Wirtschaftsraum, die Integration der neuen Mitgliedsländer in den EU-Bin-
nenmarkt sowie eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen neuen und alten Mitg-
liedstaaten des EWR. 
Die thematische Zusammenarbeit mit Bulgarien und Rumänien ist sowohl im EWR- 
wie auch im norwegischen Finanzmechanismus breit angelegt und umfasst folgende 
Prioritäten: Umwelt, Reduktion von Treibhausgasemissionen sowie anderen Luft- 
und Wasseremissionen, Energieeffizienz, erneuerbare Energien, nachhaltige Ent-
wicklung und Produktion, Entwicklung des Humankapitals und der Gesundheit, 
Schutz von Kulturgütern, Umsetzung des Schengen-Acquis sowie Stärkung des 
Rechtssystems. Nicht nur thematisch, sondern auch geografisch ist eine umfassende 
Abdeckung in allen Regionen vorgesehen. 
Der inhaltliche und finanzielle Rahmen für die Finanzmechanismen ist in zwei 
Abkommen mit der EU geregelt worden. Im Jahr 2007 konnten die drei 
EWR/EFTA-Staaten mit Rumänien und Bulgarien je ein Memorandum of Unders-
tanding unterzeichnen, das die inhaltlichen Prioritäten auf Länderebene sowie die 
Verfahren, Instrumente und Fonds für die Umsetzung der Finanzmechanismen 
regelt. Dabei tragen Rumänien und Bulgarien den Grossteil der Verantwortung für 
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die Umsetzung. Sie sind für die Entwicklung und Auswahl von Projekten sowohl – 
nach der Projektprüfung durch die EU sowie der Projektbewilligung durch die 
EWR/EFTA-Staaten – für die Implementierung als auch das Monitoring im Rahmen 
der Projektzyklen verantwortlich. Die Verfahren des EWR und des norwegischen 
Finanzmechanismus orientieren sich an den Richtlinien der Europäischen Struktur-
hilfe. 


